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Mobilität in unseren Großstädten 
Ihre E-Mail vom 02.12.2018 
 
 
Sehr geehrter Herr Vandries, 
 
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 02.12.2018 an Frau Ministerin Heinen-
Esser. Sie hat Ihr Schreiben gelesen und mich gebeten, Ihnen zu ant-
worten. 

Sie legen in ihrem Schreiben dar, dass eine Verbesserung der Luftquali-
tät nur durch eine Verringerung des Individualverkehrs und eine Ver-
besserung des Angebots des ÖPNV möglich ist. Sie appellieren für eine 
Förderung der Mobilität der Zukunft für eine bessere Lebensqualität. 

Die Notwendigkeit der schnellstmöglichen Einhaltung der Grenzwerte 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist unstreitig. Das Ziel ist es, 
die Luftqualität in den Ballungsräumen nachhaltig zu verbessern und 
den Ausstoß von Stickoxiden zu reduzieren, um die Luftqualitätsgrenz-
werte zügig und flächendeckend einzuhalten. Gleichzeitig muss die Mo-
bilität der Menschen sichergestellt werden.  

Zur Reduzierung der NO2-Belastungen müssen alle Verursachergrup-
pen betrachtet werden. Dies ist Praxis in der Luftreinhalteplanung und 
schlägt sich in den nordrhein-westfälischen Luftreinhalteplänen nieder. 
Im Verkehrsbereich sind insbesondere Maßnahmen wie die vorgezoge-
ne Modernisierung der Busse über Verkehrs-, Parkraum- und Mobili-
tätsmanagement, die Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV bis hin zum 
Ausbau von Radwegen und Radschnellwegen, der Förderung von Elekt-
romobilität und alternativer Kraftstoffe zu nennen.  
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Um die Erreichung des Stickstoffdioxid-Grenzwertes im Sinne des Ge-
sundheitsschutzes zu beschleunigen, ist aus hiesiger Sicht die Hard-
ware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen zur Minderung der Stickoxid-
Emissionen sinnvoll und hilfreich. Sie ist ein wichtiger Schlüssel für sau-
bere Luft, vor allem in den Ballungsräumen. 

Hardware-Nachrüstungen wären verhältnismäßiger als Fahrverbote und 
könnten vielfach bis 2020 zur Grenzwerteinhaltung führen. Konsequente 
Nachrüstungen von ÖPNV-Flotten und Diesel-Autos sind ein wichtiger 
Schlüssel für saubere Luft, die daher zu fordern und zu fördern sind. 

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Nachrüstung von Diesel-PKW 
müssen auf Bundesebene geschaffen werden.  

Die Realisierung der technischen Nachrüstung muss für die Halter von 
Diesel-PKW kostenneutral gestaltet werden. Nicht jede Autofahrerin und 
jeder Autofahrer ist in der Lage oder willens, auf einen Neuwagen um-
zusteigen. Selbst bei einer sehr attraktiven Umtausch- oder Neukauf-
prämie dürfte der Wertverlust enorm sein. Deshalb ist die Nachrüstung 
von Dieselfahrzeugen im Bestand eine unverzichtbare Option. 

 
Ich hoffe, Ihnen mit meinem Schreiben weiterhelfen zu können. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 




